
Informationen zur Ausführung der Anschlüsse (TUAR, Art. 9.1): 

 

Arbeiten zu Lasten der Energie Genossenschaft Vintl und im Entgelt für den Anschluss enthalten: 

Verlegung der vorisolierten Fernwärmerohre mit Absperrungen bis zum 1. trockenen Raum im 
Hausinneren auf der kürzest möglichen und von der Energie Genossenschaft Vintl festgelegten 
Trasse; Lieferung der Wärmeübergabestation. 

Arbeiten zu Lasten des Abnehmers und im Entgelt für den Anschluss nicht enthalten: 

 Grabungsarbeiten, Spitzarbeiten, Kernbohrungen, Umlegung von Leitungen, Umlegung von 
Schächten oder Entwässerungsrinnen, allgemeine Abdichtungen sowie 
Rohreinführungsmanschetten, Begrünungen, Pflasterarbeiten usw. auf dem Grundstück des 
Abnehmers oder im Gebäude des Abnehmers; 

 Anschluss der Wärmeübergabestation an das Glasfasernetz. 
 Elektrifizierung der Übergabestation. 

Leistungen der Energie Genossenschaft Vintl, welche dem Abnehmer laut Kostenvoranschlag in 
Rechnung gestellt werden:  

 Die Kosten der Fernwärmeleitung welche die Distanz von 10 Laufmetern auf dem eigenen 
Grundstück bis zu den Absperrarmaturen überschreiten; 

 Verlegung der Verbindungsleitung von den Absperrarmaturen zur Übergabestation und deren 
Montage; 

 Isolierung (ALU) der Verbindungsrohre von den Absperrarmaturen (erster trockener Raum) bis zur 
Übergabestation; 

 Sonstige außerordentliche Spesen laut Angebot; 
 Sind besonders schwierige und aufwendige Anschlussarbeiten erforderlich, wird ein 

Pauschalangebot erstellt. 
 Änderungen an der Fernwärmeleitungen bzw. alle Arbeiten zur Wiederherstellung der 

Wärmeübergabe gehen zu Lasten des Auftraggebers  
 Eventuell provisorische Inbetriebnahmen auf Wunsch des Abnehmers. 
 Inbetriebnahmen mit zusätzlicher Heizanlage mit Gas oder Heizöl werden nicht vorgenommen. 
 


